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Entscheidungsdatum

12.01.2026

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §3 Abs5

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

Spruch

,
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W268 2315953-1/12E

W268 2315947-1/5E

W268 2315950-1/5EW268 2315947-1/5E, W268 2315950-1/5E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin MMag. Iris GACHOWETZ als Einzelrichterin über die

Beschwerden von 1.) XXXX , geb. XXXX 2.) XXXX , geb. XXXX und 3.) XXXX , geb. XXXX , alle StA. Somalia, vertreten durch

die BBU GmbH gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 02.04.2025, Zlen. 1.) Zl.

1403279501-250405344, 2.) 1403279708-250405352 und 3.) 1403279806-250405365, nach

Beschwerdevorentscheidung vom 27.06.2025 nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 14.11.2025, zu

Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin MMag. Iris GACHOWETZ als Einzelrichterin über die

Beschwerden von 1.) römisch 40 , geb. römisch 40 2.) römisch 40 , geb. römisch 40 und 3.) römisch 40 , geb. römisch 40

, alle StA. Somalia, vertreten durch die BBU GmbH gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl

vom 02.04.2025, Zlen. 1.) Zl. 1403279501-250405344, 2.) 1403279708-250405352 und 3.) 1403279806-250405365, nach

Beschwerdevorentscheidung vom 27.06.2025 nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 14.11.2025, zu

Recht:

A)

Den Beschwerden wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG sowie XXXX gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 34 Abs. 2

und 4 AsylG der Status der Asylberechtigten zuerkannt.Den Beschwerden wird stattgegeben und römisch 40 gemäß

Paragraph 3, Absatz eins, AsylG sowie römisch 40 gemäß Paragraph 3, Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 34,

Absatz 2 und 4 AsylG der Status der Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG wird festgestellt, dass den Beschwerdeführern damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft

zukommt.Gemäß Paragraph 3, Absatz 5, AsylG wird festgestellt, dass den Beschwerdeführern damit kraft Gesetzes die

Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Die Erstbeschwerdeführerin ist mit ihrem minderjährigen Sohn, dem Zweitbeschwerdeführer, sowie ihrer

minderjährigen Tochter, der Drittbeschwerdeführerin legal nach einem Botschaftsverfahren (im Rahmen des

Familienverfahrens) in das Bundesgebiet eingereist und hat am 20.03.2025 Anträge auf internationalen Schutz gestellt.

Es erfolgte keine Einvernahme durch das Bundesamt.

2. Mit im Spruch angefochtenen Bescheiden des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurden die Anträge der

Beschwerdeführer auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG hinsichtlich der Zuerkennung

des Status der Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt I.). Ihnen wurde gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 34 Abs. 3 AsylG der

Status der subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) und gemäß § 8 Abs. 5 iVm Abs. 4 AsylG eine

befristete Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte bis zum 19.12.2026 erteilt (Spruchpunkt III.).2. Mit

im Spruch angefochtenen Bescheiden des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurden die Anträge der

Beschwerdeführer auf internationalen Schutz gemäß Paragraph 3, Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 2, Absatz

eins, ZiKer 13, AsylG hinsichtlich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt römisch

eins.). Ihnen wurde gemäß Paragraph 8, Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 34, Absatz 3, AsylG der Status der

subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt römisch zwei.) und gemäß Paragraph 8, Absatz 5, in Verbindung

mit Absatz 4, AsylG eine befristete Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte bis zum 19.12.2026 erteilt

(Spruchpunkt römisch drei.).

3. Gegen Spruchpunkt I. der am 08.04.2025 rechtswirksam zugestellten Bescheide erhoben die Beschwerdeführer im

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/34


Wege ihrer gesetzlichen Vertretung fristgerecht am 30.04.2025 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und

beantragten die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. 3. Gegen Spruchpunkt römisch eins. der am 08.04.2025

rechtswirksam zugestellten Bescheide erhoben die Beschwerdeführer im Wege ihrer gesetzlichen Vertretung

fristgerecht am 30.04.2025 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragten die Durchführung einer

mündlichen Verhandlung.

4. Am 18.08.2025 wurde mit der Erstbeschwerdeführerin eine niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesamt

durchgeführt.

5. Mit Bescheid vom 27.06.2025 erließ die belangte Behörde eine Beschwerdevorentscheidung und wies die

Beschwerde vom 30.04.2025 hinsichtlich der Nicht-Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 14 VwGVG

ab (Spruchpunkt I.). 5. Mit Bescheid vom 27.06.2025 erließ die belangte Behörde eine Beschwerdevorentscheidung und

wies die Beschwerde vom 30.04.2025 hinsichtlich der Nicht-Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß

Paragraph 14, VwGVG ab (Spruchpunkt römisch eins.).

6. Mit Vorlageantrag vom 07.07.2025 beantragten die Beschwerdeführer die Vorlage der Beschwerde an das

Bundesverwaltungsgericht und wiederholten im Wesentlichen das Vorbringen in der Beschwerde.

7. Die Beschwerdevorlage langte am 10.07.2025 beim Bundesverwaltungsgericht ein.

8. Am 14.11.2025 fand eine öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht statt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person der Beschwerdeführer

Die Erstbeschwerdeführerin ist die Mutter der minderjährigen Zweit- und Drittbeschwerdeführer. Sie führen die im

Spruch dieser Entscheidung genannten Namen und Geburtsdaten, sind somalische Staatsangehörige, bekennen sich

zur Glaubensrichtung des Islam und sprechen muttersprachlich Somalisch. Sie gehören dem Clan der Rahanweyn an.

Die Erstbeschwerdeführerin wurde in Saudia-Arabien geboren und sie lebte dort bis etwa Dezember 2023 mit ihren

Kindern bzw. ihrem Ehemann, bevor dieser zunächst nach Somalia und in weiterer Folge nach Europa ging. Dem

Ehemann der Erstbeschwerdeführerin bzw. Vater der minderjährigen Zweit- und Drittbeschwerdeführer wurde mit

Bescheid des BFA vom 16.02.2022 der Status des subsidiär Schutzberechtigten verliehen.

Von etwa Dezember 2023 bis Februar 2024 hielt sich die Erstbeschwerdeführerin mit ihren Kindern in Somalia auf und

danach verzogen sie nach Kenia, von wo sie am 15.03.2025 legal zum Zwecke der Familienzusammenführung mit

ihrem Mann nach Österreich reisten.

Die Erstbeschwerdeführerin hat sich, abgesehen von den zuvor angeführten etwa eineinhalb Monaten, nie in Somalia

aufgehalten. Die Eltern der Erstbeschwerdeführerin leben in Saudi-Arabien. Die Erstbeschwerdeführerin besuchte in

Jiddah etwa sechs Jahre lang die Schule und erlernte als Berufe Make-Up Artistin und Friseurin, womit sie sich ihren

Lebensunterhalt in Saudi-Arabien verdiente. Sie hatte immer die somalische Staatsbürgerschaft und auch keinen

dauerhaften Aufenthaltstitel in Saudi-Arabien und war vom Wohlwollen diverser Sponsoren abhängig. Als es zu

KonMikten mit ihrer Sponsorin kam, konnte die Beschwerdeführerin keine Aufenthaltsberechtigung mehr erlangen und

wurde letztlich nach Somalia abgeschoben.

In Somalia lebten die Beschwerdeführer beim Onkel der Erstbeschwerdeführerin, dem älteren Bruder ihres Vaters, mit

dem es jedoch zu KonMikten insbesondere im Hinblick auf die Ehe der Erstbeschwerdeführerin mit ihrem Mann sowie

die Beschneidung der Drittbeschwerdeführerin kam, weshalb die Beschwerdeführer schon nach kurzer Zeit wieder

Somalia verließen und nach Kenia verzogen. Abgesehen von diesem genannten Onkel und dessen Frau und Kindern

hat die Beschwerdeführerin keine ihr bekannten Verwandten in Somalia.

Die Erstbeschwerdeführerin ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten, die minderjährigen Zweit- und

Drittbeschwerdeführer sind strafunmündig. Die Beschwerdeführer sind gesund.

1.2. Zum Fluchtvorbringen

Die Drittbeschwerdeführerin wurde bis dato keiner weiblichen Genitalverstümmelung unterzogen. Die

Erstbeschwerdeführerin ist beschnitten.

https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/14


Festgestellt wird, dass der Drittbeschwerdeführerin in Somalia mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit landesweit eine an

ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe anknüpfende aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität in

Form der Gefahr einer Genitalverstümmelung droht, wogegen sie vom somalischen Staat keinen eKektiven Schutz

erwarten können. Aufgrund der landesweit üblichen Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung kommt der

minderjährigen Drittbeschwerdeführerin auch keine innerstaatliche Fluchtalternative zu. Es kann weiters nicht mit

hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass die Eltern der minderjährigen Drittbeschwerdeführerin im Falle

einer Rückkehr nach Somalia in der Lage wären, die Drittbeschwerdeführerin eKektiv und nachhaltig vor einer

Genitalverstümmelung zu schützen.

1.3. Zur maßgeblichen Lage in Somalia werden nachfolgende Feststellungen getroffen:

Relevante Bevölkerungsgruppen

Frauen - allgemein

Letzte Änderung 2024-12-02

Sowohl im Zuge der Anwendung der Scharia als auch bei der Anwendung traditionellen Rechtes sind Frauen nicht in

Entscheidungsprozesse eingebunden. Die Scharia wird ausschließlich von Männern angewendet, die oftmals

zugunsten von Männern entscheiden (USDOS 22.4.2024). Zudem gelten die aus der Scharia interpretierten Regeln des

Zivil- und Strafrechts. In der Scharia gelten für Frauen andere gesetzliche Maßstäbe als für Männer (z. B. halbe

Erbquote). Insgesamt gibt es hinsichtlich der grundsätzlich diskriminierenden Auslegungen der zivil- und

strafrechtlichen Elemente der Scharia keine Ausweichmöglichkeiten, diese gelten auch in Somaliland (AA 23.8.2024).

Auch im Rahmen der Ausübung des Xeer (traditionelles Recht) haben Frauen nur eingeschränkt EinMuss. Verhandelt

wird unter Männern, und die Frau wird üblicherweise von einem männlichen Familienmitglied vertreten (SPC 9.2.2022;

vgl. ÖB Nairobi 10.2024). Oft werden Gewalttaten gegen Frauen außerhalb des staatlichen Systems zwischen

Clanältesten geregelt, sodass ein Opferschutz nicht gewährleistet ist (AA 23.8.2024). Auch Vergewaltigungsfälle werden

oft im Rahmen kollektiver Clanverantwortung abgehandelt (ÖB Nairobi 11.1.2024; vgl. AQ21 11.2023; SPC 9.2.2022).

Diesbezüglich geschaKene Gesetze haben zwar Signalwirkung, diese wendet sich aber insbesondere nach Außen (ÖB

Nairobi 11.1.2024). Viele Fälle werden auch gar nicht gemeldet. Weibliche Opfer befürchten, von ihren Familien oder

Gemeinden verstoßen zu werden, sie fürchten sich z. B. auch vor einer Scheidung oder einer Zwangsehe. Anderen

Opfern sind die formellen Regressstrukturen schlichtweg unbekannt (SPC 9.2.2022). Im traditionellen System werden

Vergewaltigungen oft mittels Blutgeld zwischen den betroKenen Clans ausverhandelt. Dabei darf das Opfer nach

Angaben einer Quelle über die Höhe des Betrags mitentscheiden (ÖB Nairobi 11.1.2024). Andererseits werden Frauen

im Falle von ClankonMikten oft als neutral erachtet, da es für sie leichter möglich ist, sich an unterschiedliche Clans zu

wenden, um z. B. eine WaKenruhe zu erbitten. Folglich sind Frauen aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse beim

Peace Building durchaus mächtig (AQ21 11.2023).Auch im Rahmen der Ausübung des Xeer (traditionelles Recht) haben

Frauen nur eingeschränkt EinMuss. Verhandelt wird unter Männern, und die Frau wird üblicherweise von einem

männlichen Familienmitglied vertreten (SPC 9.2.2022; vergleiche ÖB Nairobi 10.2024). Oft werden Gewalttaten gegen

Frauen außerhalb des staatlichen Systems zwischen Clanältesten geregelt, sodass ein Opferschutz nicht gewährleistet

ist (AA 23.8.2024). Auch Vergewaltigungsfälle werden oft im Rahmen kollektiver Clanverantwortung abgehandelt (ÖB

Nairobi 11.1.2024; vergleiche AQ21 11.2023; SPC 9.2.2022). Diesbezüglich geschaKene Gesetze haben zwar

Signalwirkung, diese wendet sich aber insbesondere nach Außen (ÖB Nairobi 11.1.2024). Viele Fälle werden auch gar

nicht gemeldet. Weibliche Opfer befürchten, von ihren Familien oder Gemeinden verstoßen zu werden, sie fürchten

sich z. B. auch vor einer Scheidung oder einer Zwangsehe. Anderen Opfern sind die formellen Regressstrukturen

schlichtweg unbekannt (SPC 9.2.2022). Im traditionellen System werden Vergewaltigungen oft mittels Blutgeld

zwischen den betroKenen Clans ausverhandelt. Dabei darf das Opfer nach Angaben einer Quelle über die Höhe des

Betrags mitentscheiden (ÖB Nairobi 11.1.2024). Andererseits werden Frauen im Falle von ClankonMikten oft als neutral

erachtet, da es für sie leichter möglich ist, sich an unterschiedliche Clans zu wenden, um z. B. eine WaKenruhe zu

erbitten. Folglich sind Frauen aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse beim Peace Building durchaus mächtig (AQ21

11.2023).

Während Frauen in Somalia zunehmend entscheidende wirtschaftliche Rollen übernehmen und häuQg als

Hauptverdiener ihrer Familien auftreten, stoßen sie bei der Suche nach politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten

auf Hindernisse. Oft Qnden sie sich in schlecht bezahlten Positionen wieder (BS 2024). Gemäß einer Studie zum



Gender-Gap in Süd-/Zentralsomalia und Puntland verfügen Frauen dort nur über 50 % der Möglichkeiten der Männer –

und zwar mit Bezug auf Teilnahme an der Wirtschaft; wirtschaftliche Möglichkeiten; Politik; und Bildung (SOMSUN

6.4.2021). Viele traditionelle und religiöse Eliten stellen sich vehement gegen eine stärkere Beteiligung von Frauen am

politischen Leben (AA 23.8.2024). Auf allen politischen Ebenen herrscht dementsprechend eine Absenz von Frauen.

Insgesamt ist dies auf die patriarchale, auf Clans basierende Gesellschaft zurückzuführen (Sahan/SWT 19.1.2024; vgl.

AA 23.8.2024). Trotzdem Qnden sich bei Behörden, bei den Macawiisley, in der Bundesarmee, bei der NISA und den

Darawish Frauen, bei der Polizei sind es ca. 10 % (AQ21 11.2023; vgl. Sahan/SWT 9.9.2022).Während Frauen in Somalia

zunehmend entscheidende wirtschaftliche Rollen übernehmen und häuQg als Hauptverdiener ihrer Familien auftreten,

stoßen sie bei der Suche nach politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten auf Hindernisse. Oft Qnden sie sich in

schlecht bezahlten Positionen wieder (BS 2024). Gemäß einer Studie zum Gender-Gap in Süd-/Zentralsomalia und

Puntland verfügen Frauen dort nur über 50 % der Möglichkeiten der Männer – und zwar mit Bezug auf Teilnahme an

der Wirtschaft; wirtschaftliche Möglichkeiten; Politik; und Bildung (SOMSUN 6.4.2021). Viele traditionelle und religiöse

Eliten stellen sich vehement gegen eine stärkere Beteiligung von Frauen am politischen Leben (AA 23.8.2024). Auf allen

politischen Ebenen herrscht dementsprechend eine Absenz von Frauen. Insgesamt ist dies auf die patriarchale, auf

Clans basierende Gesellschaft zurückzuführen (Sahan/SWT 19.1.2024; vergleiche AA 23.8.2024). Trotzdem Qnden sich

bei Behörden, bei den Macawiisley, in der Bundesarmee, bei der NISA und den Darawish Frauen, bei der Polizei sind es

ca. 10 % (AQ21 11.2023; vergleiche Sahan/SWT 9.9.2022).

Mädchen / Frauen - Weibliche Genitalverstümmelung und -Beschneidung (FGM/C)

Letzte Änderung 2024-12-03

Arten bzw. Typen der Beschneidung: Gudniin ist die allgemeine somalische Bezeichnung für Beschneidung – egal ob

bei einer Frau oder bei einem Mann (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 65f). Laut einer in Puntland gemachten Studie gibt

es auch noch andere Namen für FGM/C, etwa Dhufaanid (Kastration) oder Tolid (Zunähen) (UNFPA 4.2022). In Somalia

herrschen zwei Formen von FGM/C vor:Arten bzw. Typen der Beschneidung: Gudniin ist die allgemeine somalische

Bezeichnung für Beschneidung – egal ob bei einer Frau oder bei einem Mann (HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 65f).

Laut einer in Puntland gemachten Studie gibt es auch noch andere Namen für FGM/C, etwa Dhufaanid (Kastration)

oder Tolid (Zunähen) (UNFPA 4.2022). In Somalia herrschen zwei Formen von FGM/C vor:

a) Einerseits die am meisten verbreitete sogenannte Pharaonische Beschneidung (Gudniinka Fircooniga), welche

weitgehend dem WHO Typ III (InQbulation) entspricht (UNFPA 4.2022; vgl. LIFOS 16.4.2019, S. 13f; HEART/Crawford/Ali

2 2015, S. 66f) und von der somalischen Bevölkerung unter dem - mittlerweile auch dort geläuQgen - Synonym "FGM"

verstanden wird (UNFPA 4.2022; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 68).a) Einerseits die am meisten verbreitete

sogenannte Pharaonische Beschneidung (Gudniinka Fircooniga), welche weitgehend dem WHO Typ römisch drei

(InQbulation) entspricht (UNFPA 4.2022; vergleiche LIFOS 16.4.2019, Sitzung 13f; HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung

66f) und von der somalischen Bevölkerung unter dem - mittlerweile auch dort geläuQgen - Synonym "FGM" verstanden

wird (UNFPA 4.2022; vergleiche HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 68).

b) Andererseits die Sunna (Gudniinka Sunna) (LIFOS 16.4.2019, S. 13f; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 66f), welche

laut einer Quelle generell dem weniger drastischen WHO Typ I entspricht (LIFOS 16.4.2019, S. 13f), laut einer anderen

Quelle WHO Typ I und II (AV 2017, S. 29), laut einer dritten Quelle WHO Typ IV (MoHDSL/UNFPA 2021) und schließlich

laut einer vierten Quelle eine breite Palette an EingriKen umfasst (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 41K/66f). Demnach

wird die Sunna nochmals unterteilt in die sog. große Sunna (Sunna Kabir) und die kleine Sunna (Sunna Saghir); es gibt

auch Mischformen (LIFOS 16.4.2019, S. 14f; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 41K/66f). De facto kann laut Quellen

unter dem BegriK „Sunna“ jede Form – von einem kleinen Schnitt bis hin zur fast vollständigen pharaonischen

Beschneidung – gemeint sein, die von der traditionellen Form von FGM (InQbulation) abweicht (FIS 5.10.2018, S. 30; vgl.

LIFOS 16.4.2019, S. 39). Aufgrund der Problematik, dass es keine klare DeQnition der Sunna gibt (LIFOS 16.4.2019, S.

14f; vgl. FIS 5.10.2018, S. 31), wissen Eltern laut einer Quelle oft gar nicht, welchen EingriK die Beschneiderin genau

durchführen wird (LIFOS 16.4.2019, S. 14f). Allgemein wird die Sunna von Eltern und BetroKenen als harmlos erachtet,

mit dieser Form werden nur geringfügige gesundheitliche Komplikationen in Zusammenhang gebracht (UNFPA

4.2022).b) Andererseits die Sunna (Gudniinka Sunna) (LIFOS 16.4.2019, Sitzung 13f; vergleiche HEART/Crawford/Ali 2

2015, Sitzung 66f), welche laut einer Quelle generell dem weniger drastischen WHO Typ römisch eins entspricht (LIFOS

16.4.2019, Sitzung 13f), laut einer anderen Quelle WHO Typ römisch eins und römisch zwei (AV 2017, Sitzung 29), laut

einer dritten Quelle WHO Typ römisch vier (MoHDSL/UNFPA 2021) und schließlich laut einer vierten Quelle eine breite



Palette an EingriKen umfasst (HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 41K/66f). Demnach wird die Sunna nochmals

unterteilt in die sog. große Sunna (Sunna Kabir) und die kleine Sunna (Sunna Saghir); es gibt auch Mischformen (LIFOS

16.4.2019, Sitzung 14f; vergleiche HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 41K/66f). De facto kann laut Quellen unter dem

BegriK „Sunna“ jede Form – von einem kleinen Schnitt bis hin zur fast vollständigen pharaonischen Beschneidung –

gemeint sein, die von der traditionellen Form von FGM (InQbulation) abweicht (FIS 5.10.2018, Sitzung 30; vergleiche

LIFOS 16.4.2019, Sitzung 39). Aufgrund der Problematik, dass es keine klare DeQnition der Sunna gibt (LIFOS 16.4.2019,

Sitzung 14f; vergleiche FIS 5.10.2018, Sitzung 31), wissen Eltern laut einer Quelle oft gar nicht, welchen EingriK die

Beschneiderin genau durchführen wird (LIFOS 16.4.2019, Sitzung 14f). Allgemein wird die Sunna von Eltern und

BetroKenen als harmlos erachtet, mit dieser Form werden nur geringfügige gesundheitliche Komplikationen in

Zusammenhang gebracht (UNFPA 4.2022).

Bei einer Studie aus Somaliland wird die Sunna hingegen als WHO Typ IV bezeichnet ("... andere verletzende

Prozeduren an den weiblichen Genitalien für nicht-medizinische Zwecke, z. B. einstechen, durchstechen, einritzen,

ausschaben, verätzen."). Teilnehmer der Studie beschreiben zwei Arten der Sunna: Einerseits jene Form, bei welcher

eine eingeschränkte Beschneidung ("Small Cut") sowie ein Vernähen mit ein oder zwei Stichen erfolgt; andererseits

eine mildere Form, bei welcher die Klitoris mit einer Nadel eingestochen wird und keine weiteren Misshandlungen

erfolgen - insbesondere kein Vernähen (MoHDSL/UNFPA 2021). Bei einer Studie aus Somaliland wird die Sunna

hingegen als WHO Typ römisch vier bezeichnet ("... andere verletzende Prozeduren an den weiblichen Genitalien für

nicht-medizinische Zwecke, z. B. einstechen, durchstechen, einritzen, ausschaben, verätzen."). Teilnehmer der Studie

beschreiben zwei Arten der Sunna: Einerseits jene Form, bei welcher eine eingeschränkte Beschneidung ("Small Cut")

sowie ein Vernähen mit ein oder zwei Stichen erfolgt; andererseits eine mildere Form, bei welcher die Klitoris mit einer

Nadel eingestochen wird und keine weiteren Misshandlungen erfolgen - insbesondere kein Vernähen (MoHDSL/UNFPA

2021).

[…]

Prävalenz [siehe auch Unterkapitel]: FGM ist in Somalia auch weiterhin weit verbreitet (USDOS 22.4.2024; vgl. AA

23.8.2024) und bleibt die Norm (Landinfo 14.9.2022, S. 16). Lange Zeit wurde die Zahl betroKener Frauen mit 98 %

angegeben. Diese Zahl ist laut somalischem Gesundheitsministerium bis 2015 auf 95 % und bis 2018 auf 90 % gefallen

(FIS 5.10.2018, S. 29). UN News berichtet von "mehr als 90 %" (UNN 4.2.2022). Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2017

sind rund 13 % der 15-17-jährigen Mädchen nicht beschnitten (STC 9.2017). In der Altersgruppe von 15-49 Jahren liegt

die Prävalenz hingegen bei 98 %, jene der InQbulation bei 77 %, wie eine andere Studie besagt (BMC/Yussuf/et al. 2020,

S. 1f). Laut einer anderen Quelle sind 88 % der 5-9-jährigen Mädchen bereits beschnitten oder verstümmelt (CARE

4.2.2022). Insgesamt gibt es diesbezüglich nur wenige aktuelle Daten. Generell ist von einer RückläuQgkeit auszugehen

(LIFOS 16.4.2019, S. 19f; vgl. STC 9.2017).Prävalenz [siehe auch Unterkapitel]: FGM ist in Somalia auch weiterhin weit

verbreitet (USDOS 22.4.2024; vergleiche AA 23.8.2024) und bleibt die Norm (Landinfo 14.9.2022, Sitzung 16). Lange Zeit

wurde die Zahl betroKener Frauen mit 98 % angegeben. Diese Zahl ist laut somalischem Gesundheitsministerium bis

2015 auf 95 % und bis 2018 auf 90 % gefallen (FIS 5.10.2018, Sitzung 29). UN News berichtet von "mehr als 90 %" (UNN

4.2.2022). Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2017 sind rund 13 % der 15-17-jährigen Mädchen nicht beschnitten (STC

9.2017). In der Altersgruppe von 15-49 Jahren liegt die Prävalenz hingegen bei 98 %, jene der InQbulation bei 77 %, wie

eine andere Studie besagt (BMC/Yussuf/et al. 2020, Sitzung 1f). Laut einer anderen Quelle sind 88 % der 5-9-jährigen

Mädchen bereits beschnitten oder verstümmelt (CARE 4.2.2022). Insgesamt gibt es diesbezüglich nur wenige aktuelle

Daten. Generell ist von einer Rückläufigkeit auszugehen (LIFOS 16.4.2019, Sitzung 19f; vergleiche STC 9.2017).

[…]

Gesellschaft [siehe auch Unterkapitel]: Außerdem sprachen sich in einer Umfrage aus dem Jahr 2017 42,6 % gegen die

Tradition von FGM aus (AV 2017, S. 19). Allerdings gaben nur 15,7 % an, dass in ihrer Gemeinde („Community“) FGM

nicht durchgeführt wird (AV 2017, S. 25). Bei einer Studie im Jahr 2015 wendete sich die Mehrheit der Befragten gegen

die Fortführung der InQbulation, während es kaum Unterstützung für eine völlige AbschaKung von FGM gab (CEDOCA

9.6.2016, S. 7). Die Unterstützung für FGM/C ist jedenfalls gesunken (BMC/Yussuf/et al. 2020, S. 2). Zum Beispiel

wurden in Cadaado (Mudug) im November 2020 nur noch 28 von 278 EingriKen als InQbulation ausgeführt, im

Dezember waren es 22 von 222. Dahingegen sind es Anfang 2019 noch über 200 InQbulationen pro Monat gewesen.

Auch hier hat sich die Sunna durchgesetzt (RE 15.2.2021). Bei der Bewertung dieses Trends muss aber berücksichtigt

werden, dass in manchen Fällen davon auszugehen ist, dass einfach nur nicht so weit zugenäht wird wie früher; der



restliche EingriK aber de facto einer InQbulation entspricht - und trotzdem von den BetroKenen als Sunna bezeichnet

wird (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 70).Gesellschaft [siehe auch Unterkapitel]: Außerdem sprachen sich in einer

Umfrage aus dem Jahr 2017 42,6 % gegen die Tradition von FGM aus (AV 2017, Sitzung 19). Allerdings gaben nur 15,7 %

an, dass in ihrer Gemeinde („Community“) FGM nicht durchgeführt wird (AV 2017, Sitzung 25). Bei einer Studie im Jahr

2015 wendete sich die Mehrheit der Befragten gegen die Fortführung der InQbulation, während es kaum

Unterstützung für eine völlige AbschaKung von FGM gab (CEDOCA 9.6.2016, Sitzung 7). Die Unterstützung für FGM/C

ist jedenfalls gesunken (BMC/Yussuf/et al. 2020, Sitzung 2). Zum Beispiel wurden in Cadaado (Mudug) im November

2020 nur noch 28 von 278 EingriKen als InQbulation ausgeführt, im Dezember waren es 22 von 222. Dahingegen sind

es Anfang 2019 noch über 200 InQbulationen pro Monat gewesen. Auch hier hat sich die Sunna durchgesetzt (RE

15.2.2021). Bei der Bewertung dieses Trends muss aber berücksichtigt werden, dass in manchen Fällen davon

auszugehen ist, dass einfach nur nicht so weit zugenäht wird wie früher; der restliche EingriK aber de facto einer

InQbulation entspricht - und trotzdem von den BetroKenen als Sunna bezeichnet wird (HEART/Crawford/Ali 2 2015,

Sitzung 70).

Wer eine Beschneidung veranlasst bzw. entscheidet: Nach Angaben mehrerer Quellen liegt üblicherweise die

Entscheidung darüber, ob eine Beschneidung stattQnden soll, bei der Mutter (FIS 5.10.2018, S. 30; vgl. CEDOCA

9.6.2016, S. 17f; Landinfo 14.9.2022, S. 11; HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 85; MoHDSL/UNFPA 2021). Der Vater

hingegen wird wenig eingebunden (Landinfo 14.9.2022, S. 11; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 85) bzw. wird die

Entscheidung "manchmal" gemeinsam getroKen (MoHDSL/UNFPA 2021). Laut einer Quelle geht es bei dieser

Entscheidung aber weniger um das "ob" als vielmehr um das "wie und wann" (Landinfo 14.9.2022, S. 11). Eine Studie

aus dem Jahr 2022 in Puntland bestätigt, dass Mütter die Entscheidung hinsichtlich von FGM und Väter jene

hinsichtlich der Beschneidung der Söhne treKen. Tendenziell können Väter neuerdings mehr Mitsprache halten.

Insgesamt ist es aber die Mutter, die für die Jungfräulichkeit, Reinheit und Ehefähigkeit ihrer Töchter verantwortlich ist

(UNFPA 4.2022).Wer eine Beschneidung veranlasst bzw. entscheidet: Nach Angaben mehrerer Quellen liegt

üblicherweise die Entscheidung darüber, ob eine Beschneidung stattQnden soll, bei der Mutter (FIS 5.10.2018, Sitzung

30; vergleiche CEDOCA 9.6.2016, Sitzung 17f; Landinfo 14.9.2022, Sitzung 11; HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 85;

MoHDSL/UNFPA 2021). Der Vater hingegen wird wenig eingebunden (Landinfo 14.9.2022, Sitzung 11; vergleiche

HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 85) bzw. wird die Entscheidung "manchmal" gemeinsam getroKen

(MoHDSL/UNFPA 2021). Laut einer Quelle geht es bei dieser Entscheidung aber weniger um das "ob" als vielmehr um

das "wie und wann" (Landinfo 14.9.2022, Sitzung 11). Eine Studie aus dem Jahr 2022 in Puntland bestätigt, dass Mütter

die Entscheidung hinsichtlich von FGM und Väter jene hinsichtlich der Beschneidung der Söhne treKen. Tendenziell

können Väter neuerdings mehr Mitsprache halten. Insgesamt ist es aber die Mutter, die für die Jungfräulichkeit,

Reinheit und Ehefähigkeit ihrer Töchter verantwortlich ist (UNFPA 4.2022).

Es kann zu – teils sehr starkem – psychischem Druck auf eine Mutter kommen, damit eine Tochter beschnitten wird.

Um eine Verstümmelung zu vermeiden, kommt es auf die Standhaftigkeit der Mutter an. Spricht sich auch der

Kindesvater gegen eine Verstümmelung aus, und bleibt dieser standhaft, dann ist es leichter, dem psychischen Druck

seitens der Gesellschaft und gegebenenfalls durch die Familie standzuhalten (DIS 1.2016, S. 8K). Manchmal wird der

Vater von der Mutter bei der Entscheidung übergangen (UNFPA 4.2022; vgl. LIFOS 16.4.2019, S. 25f/42f) oder aber eine

vermeintlich gemeinsame Entscheidung für eine mildere Sunna wird nachträglich von der Mutter - ohne Wissen des

Vaters - zu einer Infibulation "korrigiert" (MoHDSL/UNFPA 2021). Nach anderen Angaben liegt es an den Eltern, darüber

zu entscheiden, welche Form von FGM an der Tochter vorgenommen wird. Manchmal halten Großmütter oder andere

weibliche Verwandte Mitsprache. In ländlichen Gebieten können Großmütter eher EinMuss ausüben (LIFOS 16.4.2019,

S. 25f/42f; vgl. FIS 5.10.2018, S. 30). Dort ist es mitunter auch schwieriger, FGM infrage zu stellen (FIS 5.10.2018, S. 30f).

Gemäß Angaben anderer Quellen sind Großmütter oft maßgeblich in die Entscheidung involviert (Landinfo 14.9.2022,

S. 11; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021; HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 85) bzw. üben sie signiQkanten EinMuss aus (UNFPA

8.10.2023). Laut anderen Angaben kann es vorkommen, dass eine Mutter bei weiblichen Verwandten Ratschläge

einholt (UNFPA 4.2022). In einer somaliländischen Studie wird angegeben, dass Mütter die Schlüsselrolle spielen, an

zweiter Stelle stehen die Großmütter. Manchmal fordern Mädchen auch selbst eine Beschneidung ein

(MoHDSL/UNFPA 2021).Es kann zu – teils sehr starkem – psychischem Druck auf eine Mutter kommen, damit eine

Tochter beschnitten wird. Um eine Verstümmelung zu vermeiden, kommt es auf die Standhaftigkeit der Mutter an.

Spricht sich auch der Kindesvater gegen eine Verstümmelung aus, und bleibt dieser standhaft, dann ist es leichter,

dem psychischen Druck seitens der Gesellschaft und gegebenenfalls durch die Familie standzuhalten (DIS 1.2016,



Sitzung 8K). Manchmal wird der Vater von der Mutter bei der Entscheidung übergangen (UNFPA 4.2022; vergleiche

LIFOS 16.4.2019, Sitzung 25f/42f) oder aber eine vermeintlich gemeinsame Entscheidung für eine mildere Sunna wird

nachträglich von der Mutter - ohne Wissen des Vaters - zu einer InQbulation "korrigiert" (MoHDSL/UNFPA 2021). Nach

anderen Angaben liegt es an den Eltern, darüber zu entscheiden, welche Form von FGM an der Tochter vorgenommen

wird. Manchmal halten Großmütter oder andere weibliche Verwandte Mitsprache. In ländlichen Gebieten können

Großmütter eher EinMuss ausüben (LIFOS 16.4.2019, Sitzung 25f/42f; vergleiche FIS 5.10.2018, Sitzung 30). Dort ist es

mitunter auch schwieriger, FGM infrage zu stellen (FIS 5.10.2018, Sitzung 30f). Gemäß Angaben anderer Quellen sind

Großmütter oft maßgeblich in die Entscheidung involviert (Landinfo 14.9.2022, Sitzung 11; vergleiche MoHDSL/UNFPA

2021; HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 85) bzw. üben sie signiQkanten EinMuss aus (UNFPA 8.10.2023). Laut anderen

Angaben kann es vorkommen, dass eine Mutter bei weiblichen Verwandten Ratschläge einholt (UNFPA 4.2022). In

einer somaliländischen Studie wird angegeben, dass Mütter die Schlüsselrolle spielen, an zweiter Stelle stehen die

Großmütter. Manchmal fordern Mädchen auch selbst eine Beschneidung ein (MoHDSL/UNFPA 2021).

Dass Mädchen ohne Einwilligung der Mutter von Verwandten einer FGM unterzogen werden, ist zwar nicht

auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Keine Quelle des Danish Immigration Service konnte einen derartigen Fall

berichten (DIS 1.2016, S. 10K). Quellen der schwedischen COI-Einheit Lifos nennen als diesbezüglich annehmbare

Ausnahme (theoretisch) den Fall, dass ein bei den Großeltern lebendes Kind von der Großmutter FGM zugeführt wird,

ohne dass es dazu eine Einwilligung der Eltern gibt (LIFOS 16.4.2019, S. 26). Dass Mädchen ohne Einwilligung der

Mutter von Verwandten einer FGM unterzogen werden, ist zwar nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Keine

Quelle des Danish Immigration Service konnte einen derartigen Fall berichten (DIS 1.2016, Sitzung 10K). Quellen der

schwedischen COI-Einheit Lifos nennen als diesbezüglich annehmbare Ausnahme (theoretisch) den Fall, dass ein bei

den Großeltern lebendes Kind von der Großmutter FGM zugeführt wird, ohne dass es dazu eine Einwilligung der Eltern

gibt (LIFOS 16.4.2019, Sitzung 26).

Motivation: Der Hauptantrieb, weswegen Mädchen weiterhin einer FGM/C unterzogen werden, ist der Druck, sozialen

Erwartungen und Normen gerecht zu werden (MoHDSL/UNFPA 2021; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 82). FGM gilt

als Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die somalische Kultur gelten die "drei weiblichen

Schmerzen" als integraler Bestandteil des Frauseins: Die Beschneidung, die Hochzeitsnacht und das Gebären. Nicht

zuletzt glauben viele Frauen, dass die Beschneidung im Islam verpMichtend vorgesehen ist (MoHDSL/UNFPA

2021).Motivation: Der Hauptantrieb, weswegen Mädchen weiterhin einer FGM/C unterzogen werden, ist der Druck,

sozialen Erwartungen und Normen gerecht zu werden (MoHDSL/UNFPA 2021; vergleiche HEART/Crawford/Ali 2 2015,

Sitzung 82). FGM gilt als Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die somalische Kultur gelten

die "drei weiblichen Schmerzen" als integraler Bestandteil des Frauseins: Die Beschneidung, die Hochzeitsnacht und

das Gebären. Nicht zuletzt glauben viele Frauen, dass die Beschneidung im Islam verpMichtend vorgesehen ist

(MoHDSL/UNFPA 2021).

Frauen fürchten sich vor einem gesellschaftlichen Ausschluss und vor Diskriminierung - ihrer selbst und ihrer Töchter.

Eine Beschneidung bringt hingegen soziale Vorteile und sichert der Familie und dem Mädchen die Integration in die

Gesellschaft (UNFPA 4.2022; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021). So gibt es etwa Berichte über erwachsene Frauen, die sich

einer InQbulation unterzogen haben, da sie sich durch (sozialen) Druck dazu gezwungen sahen (HEART/Crawford/Ali 2

2015, S. 73). Es herrscht die Angst vor Stigmatisierung und Diskriminierung (MoHDSL/UNFPA 2021). Mitunter üben

nicht-beschnittene Mädchen aufgrund des gesellschaftlichen Drucks selbst Druck auf Eltern aus, damit die

Verstümmelung vollzogen wird (UNFPA 4.2022; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021; HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 83; LIFOS

16.4.2019, S. 42f/26; ACCORD 31.5.2021, S. 41).Frauen fürchten sich vor einem gesellschaftlichen Ausschluss und vor

Diskriminierung - ihrer selbst und ihrer Töchter. Eine Beschneidung bringt hingegen soziale Vorteile und sichert der

Familie und dem Mädchen die Integration in die Gesellschaft (UNFPA 4.2022; vergleiche MoHDSL/UNFPA 2021). So gibt

es etwa Berichte über erwachsene Frauen, die sich einer InQbulation unterzogen haben, da sie sich durch (sozialen)

Druck dazu gezwungen sahen (HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 73). Es herrscht die Angst vor Stigmatisierung und

Diskriminierung (MoHDSL/UNFPA 2021). Mitunter üben nicht-beschnittene Mädchen aufgrund des gesellschaftlichen

Drucks selbst Druck auf Eltern aus, damit die Verstümmelung vollzogen wird (UNFPA 4.2022; vergleiche

MoHDSL/UNFPA 2021; HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 83; LIFOS 16.4.2019, Sitzung 42f/26; ACCORD 31.5.2021,

Sitzung 41).

Die Beschneidung wird als Ehre für ein Mädchen erachtet, als Investition in die Zukunft. Das Mädchen wird dadurch



von der Gesellschaft akzeptiert, gilt als züchtig und verheiratbar und gewährleistet voreheliche Jungfräulichkeit

(MoHDSL/UNFPA 2021; vgl. LIFOS 16.4.2019, S. 38f; Landinfo 14.9.2022, S. 11). Außerdem gilt eine InQbulation als

ästhetisch (Landinfo 14.9.2022, S. 10; vgl. UNFPA 4.2022). Die Beschneidung wird als Ehre für ein Mädchen erachtet, als

Investition in die Zukunft. Das Mädchen wird dadurch von der Gesellschaft akzeptiert, gilt als züchtig und verheiratbar

und gewährleistet voreheliche Jungfräulichkeit (MoHDSL/UNFPA 2021; vergleiche LIFOS 16.4.2019, Sitzung 38f;

Landinfo 14.9.2022, Sitzung 11). Außerdem gilt eine InQbulation als ästhetisch (Landinfo 14.9.2022, Sitzung 10;

vergleiche UNFPA 4.2022).

Durchführung: Die Mehrheit der Beschneidungen wird von traditionellen Beschneiderinnen (Guddo) vorgenommen

(MoHDSL/UNFPA 2021). Mädchen werden zunehmend von medizinischen Fachkräften beschnitten (UNFPA 4.2022; vgl.

MoHDSL/UNFPA 2021; FGMCRI o.D.). Bei einer Studie in Somaliland gaben nur 5 % der Mütter an, selbst von einer

Fachkraft beschnitten worden zu sein; bei den Töchtern waren es hingegen schon 33 % (Landinfo 14.9.2022, S. 11).

Diese "Medizinisierung" von FGM/C ist v. a. im städtischen Bereich und bei der Diaspora angestiegen (UNICEF

29.6.2021; vgl. MoHDSL/UNFPA 2021) und in erster Linie dann, wenn die Eltern nur eine Sunna durchführen lassen

wollen (MoHDSL/UNFPA 2021). FGM/C erfolgt also zunehmend im medizinischen Bereich – in Spitälern, Kliniken oder

auch bei Hausbesuchen. In Mogadischu gibt es sogar Straßenwerbung für "FGM Clinics". Insgesamt sind die

Ausführenden aber immer noch oft traditionelle Geburtshelferinnen, Hebammen und Beschneiderinnen

(HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 73f).Durchführung: Die Mehrheit der Beschneidungen wird von traditionellen

Beschneiderinnen (Guddo) vorgenommen (MoHDSL/UNFPA 2021). Mädchen werden zunehmend von medizinischen

Fachkräften beschnitten (UNFPA 4.2022; vergleiche MoHDSL/UNFPA 2021; FGMCRI o.D.). Bei einer Studie in Somaliland

gaben nur 5 % der Mütter an, selbst von einer Fachkraft beschnitten worden zu sein; bei den Töchtern waren es

hingegen schon 33 % (Landinfo 14.9.2022, Sitzung 11). Diese "Medizinisierung" von FGM/C ist v. a. im städtischen

Bereich und bei der Diaspora angestiegen (UNICEF 29.6.2021; vergleiche MoHDSL/UNFPA 2021) und in erster Linie

dann, wenn die Eltern nur eine Sunna durchführen lassen wollen (MoHDSL/UNFPA 2021). FGM/C erfolgt also

zunehmend im medizinischen Bereich – in Spitälern, Kliniken oder auch bei Hausbesuchen. In Mogadischu gibt es

sogar Straßenwerbung für "FGM Clinics". Insgesamt sind die Ausführenden aber immer noch oft traditionelle

Geburtshelferinnen, Hebammen und Beschneiderinnen (HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 73f).

Der EingriK wird an Einzelnen oder auch an Gruppen von Mädchen vorgenommen. In ländlichen Gebieten Puntlands

und Somalilands üblicherweise in Gruppen. Auch in Mogadischu ist das die übliche Praxis. Oft gibt es danach für die

Mädchen eine Feier (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 73f). Auch eine somaliländische Quelle berichtet, dass die

Beschneidung mit einer Feier in der Nachbarschaft verbunden ist (MoHDSL/UNFPA 2021). Eine traditionelle

Beschneiderin verlangt üblicherweise 20 US-Dollar für einen EingriK, bei Qnanzschwachen Familien kann dieser Preis

auf 5 US-Dollar reduziert werden (UNFPA 4.2022).Der EingriK wird an Einzelnen oder auch an Gruppen von Mädchen

vorgenommen. In ländlichen Gebieten Puntlands und Somalilands üblicherweise in Gruppen. Auch in Mogadischu ist

das die übliche Praxis. Oft gibt es danach für die Mädchen eine Feier (HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 73f). Auch

eine somaliländische Quelle berichtet, dass die Beschneidung mit einer Feier in der Nachbarschaft verbunden ist

(MoHDSL/UNFPA 2021). Eine traditionelle Beschneiderin verlangt üblicherweise 20 US-Dollar für einen EingriK, bei

finanzschwachen Familien kann dieser Preis auf 5 US-Dollar reduziert werden (UNFPA 4.2022).

Alter bei der Beschneidung: Diesbezüglich gibt es unterschiedliche Angaben. Die meisten Quellen der schwedischen

COI-Einheit Lifos sowie UNFPA nennen ein Alter von 5-10 bzw. 5-9 Jahren (LIFOS 16.4.2019, S. 20/39; vgl. UNFPA

8.10.2023). Eine größere Studie aus dem Jahr 2020 nennt für Somalia folgende Zahlen: 71 % der Frauen im Alter von 15-

49 Jahren ist im Alter von 5-9 Jahren beschnitten worden, 28 % im Alter von 10-14 Jahren und jeweils unter 1 % unter 5

und über 15 Jahren (DNS/Gov Som 2020). UNICEF wiederum nennt ein Alter von 4-14 Jahren als üblich; die NGO IIDA

gibt an, dass die Beschneidung üblicherweise vor dem achten Geburtstag erfolgt (CEDOCA 9.6.2016, S. 6). Eine Studie

aus dem Jahr 2017 nennt für ganz Somalia die Gruppe der 10-14-Jährigen (STC 9.2017), dieses Alter erwähnt auch eine

NGO (FGMCRI o.D.). Eine andere Quelle nennt ein Alter von 10-13 Jahren (AA 23.8.2024). Gemäß einer Quelle werden

Mädchen, welche die Pubertät erreicht haben, nicht mehr einer FGM unterzogen, da dies gesundheitlich zu riskant ist.

Hat ein Mädchen die Pubertät erreicht, fällt demnach auch der Druck durch die Verwandtschaft weg (DIS 1.2016, S. 11).

Laut einer Quelle sind aus der Diaspora zum Zwecke von FGM nach Somalia geschickte Mädchen meist älter als

allgemein üblich (Landinfo 14.9.2022).Alter bei der Beschneidung: Diesbezüglich gibt es unterschiedliche Angaben. Die

meisten Quellen der schwedischen COI-Einheit Lifos sowie UNFPA nennen ein Alter von 5-10 bzw. 5-9 Jahren (LIFOS



16.4.2019, Sitzung 20/39; vergleiche UNFPA 8.10.2023). Eine größere Studie aus dem Jahr 2020 nennt für Somalia

folgende Zahlen: 71 % der Frauen im Alter von 15-49 Jahren ist im Alter von 5-9 Jahren beschnitten worden, 28 % im

Alter von 10-14 Jahren und jeweils unter 1 % unter 5 und über 15 Jahren (DNS/Gov Som 2020). UNICEF wiederum

nennt ein Alter von 4-14 Jahren als üblich; die NGO IIDA gibt an, dass die Beschneidung üblicherweise vor dem achten

Geburtstag erfolgt (CEDOCA 9.6.2016, Sitzung 6). Eine Studie aus dem Jahr 2017 nennt für ganz Somalia die Gruppe der

10-14-Jährigen (STC 9.2017), dieses Alter erwähnt auch eine NGO (FGMCRI o.D.). Eine andere Quelle nennt ein Alter von

10-13 Jahren (AA 23.8.2024). Gemäß einer Quelle werden Mädchen, welche die Pubertät erreicht haben, nicht mehr

einer FGM unterzogen, da dies gesundheitlich zu riskant ist. Hat ein Mädchen die Pubertät erreicht, fällt demnach auch

der Druck durch die Verwandtschaft weg (DIS 1.2016, Sitzung 11). Laut einer Quelle sind aus der Diaspora zum Zwecke

von FGM nach Somalia geschickte Mädchen meist älter als allgemein üblich (Landinfo 14.9.2022).

In Puntland und Somaliland erfolgt die Beschneidung laut einer Studie aus dem Jahr 2011 meist im Alter von 10-14

Jahren (LIFOS 16.4.2019, S. 20). Eine Studie aus dem Jahr 2022 hingegen besagt für Puntland, dass Mädchen bis zum 13.

Geburtstag der Praktik unterzogen sein müssen, wenn die Mutter Hänseleien entgehen will (UNFPA 4.2022). In einer

Studie aus dem Jahr 2020 werden für Somaliland folgende Zahlen genannt: 57 % der Mädchen wurden im Alter von 5-9

Jahren beschnitten, 41 % zwischen 10 und 14 Jahren, 1 % noch danach (MoPNDSL 2021). In Puntland und Somaliland

erfolgt die Beschneidung laut einer Studie aus dem Jahr 2011 meist im Alter von 10-14 Jahren (LIFOS 16.4.2019, Sitzung

20). Eine Studie aus dem Jahr 2022 hingegen besagt für Puntland, dass Mädchen bis zum 13. Geburtstag der Praktik

unterzogen sein müssen, wenn die Mutter Hänseleien entgehen will (UNFPA 4.2022). In einer Studie aus dem Jahr 2020

werden für Somaliland folgende Zahlen genannt: 57 % der Mädchen wurden im Alter von 5-9 Jahren beschnitten, 41 %

zwischen 10 und 14 Jahren, 1 % noch danach (MoPNDSL 2021).

Eine Quelle erklärt, dass das Beschneidungsalter immer weiter sinkt (CARE 4.2.2022). Auch in der Studie aus dem Jahr

2020 ist dieser Trend zu erkennen [siehe GraQk unten]. Unter den 40-49-jährigen Frauen wurden 67 % im Alter von 5-9

Jahren beschnitten, bei der Gruppe der 15-19-jährigen sind es hingegen 73 % (DNS/Gov Som 2020). Auch in Somaliland

ist das Alter im Zuge des Wechsels hin zur Sunna laut Angaben einer Quelle auf 5-8 Jahre gesunken (PC/Powell/Yussuf

1.2018, S. 22). In den Zahlen einer Studie aus dem Jahr 2020 ist ein derartiger Trend hingegen nicht ablesbar (MoPNDSL

2021). Eine Quelle erklärt, dass das Beschneidungsalter immer weiter sinkt (CARE 4.2.2022). Auch in der Studie aus

dem Jahr 2020 ist dieser Trend zu erkennen [siehe GraQk unten]. Unter den 40-49-jährigen Frauen wurden 67 % im

Alter von 5-9 Jahren beschnitten, bei der Gruppe der 15-19-jährigen sind es hingegen 73 % (DNS/Gov Som 2020). Auch

in Somaliland ist das Alter im Zuge des Wechsels hin zur Sunna laut Angaben einer Quelle auf 5-8 Jahre gesunken

(PC/Powell/Yussuf 1.2018, Sitzung 22). In den Zahlen einer Studie aus dem Jahr 2020 ist ein derartiger Trend hingegen

nicht ablesbar (MoPNDSL 2021).

[…]

Abolition: In der Diaspora nimmt die Praktik ab. Der Druck sinkt mit der Distanz zur Heimat und zur Familie (Landinfo

14.9.2022, S. 17). In manchen Gemeinden und Gemeinschaften z. B. in Borama, Garoowe oder Mogadischu, wo

Aufklärung bezüglich FGM stattgefunden hat, stellen sich die Haushalte gemeinschaftlich gegen jegliche Art von FGM

(ÖB Nairobi 10.2024; vgl. HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 65). Von jenen, die nicht von Aufklärungskampagnen betroKen

waren, gab es nur eine kleine Minderheit aus gut gebildeten Menschen und Personen der Diaspora, die sich von allen

Formen von FGM verabschiedet hat (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 65; vgl. Landinfo 14.9.2022). Eine Expertin erklärt,

dass hinsichtlich FGM kein Zwang herrscht, dass allerdings eine Art Gruppendruck besteht (ACCORD 31.5.2021, S. 41).

So kann es auch vorkommen, dass in der Diaspora lebende Mädchen „nach Hause“ oder in bestimmte europäische

Städte geMogen werden, wo FGM vollzogen wird (GN 3.11.2022). Andererseits nimmt der Druck in der jüngeren

Generation ab, manche junge Menschen sehen keinen Grund für die Stigmatisierung und Diskriminierung von

Unbeschnittenen (MoHDSL/UNFPA 2021).Abolition: In der Diaspora nimmt die Praktik ab. Der Druck sinkt mit der

Distanz zur Heimat und zur Familie (Landinfo 14.9.2022, Sitzung 17). In manchen Gemeinden und Gemeinschaften z.

B. in Borama, Garoowe oder Mogadischu, wo Aufklärung bezüglich FGM stattgefunden hat, stellen sich die Haushalte

gemeinschaftlich gegen jegliche Art von FGM (ÖB Nairobi 10.2024; vergleiche HEART/Crawford/Ali 2 2015, Sitzung 65).

Von jenen, die nicht von Aufklärungskampagnen betroKen waren, gab es nur eine kleine Minderheit aus gut gebildeten

Menschen und Personen der Diaspora, die sich von allen Formen von FGM verabschiedet hat (HEART/Crawford/Ali 2

2015, Sitzung 65; vergleiche Landinfo 14.9.2022). Eine Expertin erklärt, dass hinsichtlich FGM kein Zwang herrscht, dass

allerdings eine Art Gruppendruck besteht (ACCORD 31.5.2021, Sitzung 41). So kann es auch vorkommen, dass in der



Diaspora lebende Mädchen „nach Hause“ oder in bestimmte europäische Städte geMogen werden, wo FGM vollzogen

wird (GN 3.11.2022). Andererseits nimmt der Druck in der jüngeren Generation ab, manche junge Menschen sehen

keinen Grund für die Stigmatisierung und Diskriminierung von Unbeschnittenen (MoHDSL/UNFPA 2021).

Eine andere Quelle erklärt, dass der Verzicht auf jegliche Form von FGM in Somalia eine radikale Entscheidung

darstellt, die gegen grundlegende Normen verstößt. Damit sich Eltern aus eigener Initiative gegen eine Beschneidung

ihrer Tochter wehren können, müssen sie über Kenntnisse und Einwände gegen die Praxis sowie über genügend

Robustheit und Ressourcen verfügen, um die Einwände für Familie, Netzwerke und lokale Gemeinschaften zu fördern

(Landinfo 14.9.2022). Jedenfalls gibt es trotz aller Widrigkeiten sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten

Eltern, die ihre Töchter nicht verstümmeln lassen (DIS 1.2016, S. 9) und auch Frauen, die sich oKen dazu bekennen. So

berichtet etwa eine Studienteilnehmerin, dass sie als Kind sehr an ihrer Verstümmelung gelitten hat. Deswegen hat sie

ihre Töchter nicht beschneiden lassen und drängt auch andere Eltern zu diesem Schritt. Einige wenige

Teilnehmerinnen an der besagten Studie haben oKen erklärt, ihre Töchter nicht anrühren zu wollen (MoHDSL/UNFPA

2021). Manche Mütter in Gemeinden, wo Aufklärung hinsichtlich der negativen Folgen einer Genitalverstümmelung

stattgefunden hat, bekennen sich oKen dazu, dass an ihren Töchtern eine solche nicht vorgenommen worden ist (ÖB

Nairobi 10.2024).Eine andere Quelle erklärt, dass der Verzicht auf jegliche Form von FGM in Somalia eine radikale

Entscheidung darstellt, die gegen grundlegende Normen verstößt. Damit sich Eltern aus eigener Initiative gegen eine

Beschneidung ihrer Tochter wehren können, müssen sie über Kenntnisse und Einwände gegen die Praxis sowie über

genügend Robustheit und Ressourcen verfügen, um die Einwände für Familie, Netzwerke und lokale Gemeinschaften

zu fördern (Landinfo 14.9.2022). Jedenfalls gibt es trotz aller Widrigkeiten sowohl in urbanen als auch in ländlichen

Gebieten Eltern, die ihre Töchter nicht verstümmeln lassen (DIS 1.2016, Sitzung 9) und auch Frauen, die sich oKen dazu

bekennen. So berichtet etwa eine Studienteilnehmerin, dass sie als Kind sehr an ihrer Verstümmelung gelitten hat.

Deswegen hat sie ihre Töchter nicht beschneiden lassen und drängt auch andere Eltern zu diesem Schritt. Einige

wenige Teilnehmerinnen an der besagten Studie haben oKen erklärt, ihre Töchter nicht anrühren zu wollen

(MoHDSL/UNFPA 2021). Manche Mütter in Gemeinden, wo Aufklärung hinsichtlich der negativen Folgen einer

Genitalverstümmelung stattgefunden hat, bekennen sich oKen dazu, dass an ihren Töchtern eine solche nicht

vorgenommen worden ist (ÖB Nairobi 10.2024).

Mehrere Studien zeigen, dass 2-4 von 100 Frauen nicht beschnitten sind (MoHDSL/UNFPA 2021; vgl. DNS/Gov Som

2020). Beschneiderinnen berichten von einem geringeren Einkommen, weil Eltern ihre Dienste nicht mehr in Anspruch

nehmen (MoHDSL/UNFPA 2021).Mehrere Studien zeigen, dass 2-4 von 100 Frauen nicht beschnitten sind

(MoHDSL/UNFPA 2021; vergleiche DNS/Gov Som 2020). Beschneiderinnen berichten von einem geringeren

Einkommen, weil Eltern ihre Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen (MoHDSL/UNFPA 2021).

Leben ohne Beschneidung: Laut Quellen der Qnnischen FFM im Jahr 2018 ist es gerade in Städten kein Problem mehr,

sich einer Beschneidung zu widersetzen. Demnach steigt dort die Zahl unbeschnittener Mädchen (FIS 5.10.2018, S. 31).

Nach anderen Angaben hängt die Akzeptanz unbeschnittener Frauen bzw. jener, die nicht einer InQbulation

unterzogen wurden, maßgeblich von der Familie ab. Generell steht man ihnen in urbanen Gebieten eher oKen

gegenüber (LIFOS 16.4.2019, S. 23). Eine weitere Quelle erklärt, dass es in der Stadt kein Problem ist, zuzugeben, dass

die eigene Tochter nicht beschnitten ist. Auf dem Land ist das demnach anders (CEDOCA 9.6.2016, S. 21). Nach älteren

Angaben "bekennen" nur wenige Mütter, dass sie ihre Töchter nicht beschneiden haben lassen; und diese stammen v.

a. aus Gemeinden, die zuvor Aufklärungskampagnen durchlaufen hatten (HEART/Crawford/Ali 2 2015, S. 65).Leben

ohne Beschneidung: Laut Quellen der Qnnischen FFM im Jahr 2018 ist es gerade in Städten kein Problem mehr, sich

einer Beschneidung zu widersetzen. Demnach steigt dort die Zahl unbeschnittener Mädchen (FIS 5.10.2018, Sitzung

31). Nach anderen Angaben hängt die Akzeptanz unbeschnittener Frauen bzw. jener, die nicht einer InQbulation

unterzogen wurden, maßgeblich von der Familie ab. Generell steht man ihnen in urbanen Gebieten eher oKen

gegenüber (LIFOS 16.4.2019, Sitzung 23). Eine weitere Quelle erklärt, dass es in der Stadt kein Problem ist, zuzugeben,

dass die eigene Tochter nicht beschnitten ist. Auf dem Land ist das demnach anders (CEDOCA 9.6.2016, Sitzung 21).

Nach älteren Angaben "bekennen" nur wenige Mütter, dass sie ihre Töchter nicht beschneiden haben lassen; und

diese stammen v. a. aus Gemeinden, die zuvor Aufklärungskampagnen durchlaufen hatten (HEART/Crawford/Ali 2

2015, Sitzung 65).



Die in der Gemeinde zirkulierte Information, wonach eine Frau nicht inQbuliert ist, wirkt sich auf das Ansehen und

letztendlich auf die Heiratsmöglichkeiten der Frau und anderer Töchter der Familie aus (LIFOS 16.4.2019, S. 38f; vgl.

Landinfo 14.9.2022, S. 11). Wird der unbeschnittene Status eines Mädchens bekannt, kann dies zu Hänseleie

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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